
 

   
 

 

 

 

FACTSHEET IM AUFTRAG VON GREENPEACE E.V. (06/2026) 

Zwischenbilanz der Bundesregierung: 15 Mrd. Euro neue 
umweltschädliche Subventionen und Anreize beschlossen 
Die Bundesregierung hat im Laufe ihres ersten Amtsjahres eine Reihe von umweltschädli-
chen Subventionen und Anreizen beschlossen. Das finanzielle Volumen aus zusätzlichen 
Ausgaben und entgangenen Einnahmen für den Staatshaushalt belaufen sich auf rund 
11 Mrd. Euro im Jahr 2026. Angesichts knapper öffentlicher Mittel verursachen diese Maß-
nahmen nicht nur klimapolitische Fehlanreize, sondern verschenken auch finanzielle Spiel-
räume für Zukunftsinvestitionen.

Trotz zahlreicher politischer Bekenntnisse gibt es in 
Deutschland keinen ausreichenden Fortschritt bei der 
Reform umweltschädlicher Subventionen. Das Umwelt-
bundesamt schätzte deren Volumen zuletzt auf rund 65 
Mrd. Euro pro Jahr. (UBA 2021). Infolge der Energiepreis-
krise und zusätzlicher Entlastungsmaßnahmen stieg die 
staatliche Unterstützung fossiler Energieträger zeitweise 
sogar deutlich an auf über 85 Mrd. Euro (FÖS 2025a). Um-
weltschädliche Subventionen verteuern das Erreichen der 
Klima- und Umweltziele, setzen Fehlanreize für Investitio-
nen und Konsum und belasten den öffentlichen Haushalt. 
In vielen Fällen wirken sie zudem regressiv, so dass wohl-
habende Haushalte stärker begünstigt werden (FÖS 
2021a). Gleichzeitig eröffnet ihr Abbau erhebliche Poten-
ziale für Klimaschutz, Haushaltskonsolidierung und eine 
sozial ausgewogene Transformation (FÖS 2021b; FÖS 
2023a; FÖS/Prognos 2023).  

Angesichts absehbarer Finanzierungslücken und Spar-
zwänge im zukünftigen Bundeshaushalt wird derzeit in-
tensiv darüber diskutiert, staatliche Subventionen und 
Förderprogramme stärker zu priorisieren oder über „Ra-
senmäher“-Ansätze zu verringern (Lehmann 2026; 

Schwarte 2026). Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und 
SPD enthält hingegen eine Reihe von Maßnahmen, die 
bestehende umweltschädliche Subventionen sogar 
ausweiten oder neue klimaschädliche Anreize schaffen 
sollen (CDU, CSU, SPD 2025). Seit Amtsantritt hat die 
Bundesregierung bereits mehrere dieser Vorhaben auf 
den Weg gebracht oder beschlossen. Dazu gehören unter 
anderem die Wiedereinführung der Agrardieselvergünsti-
gung, die Ausweitung der Pendlerpauschale, die Senkung 
der Luftverkehrsteuer sowie zusätzliche Entlastungen bei 
Energiepreisen und für energieintensive Unternehmen. 
Dieses Papier zieht eine Zwischenbilanz der bisherigen 
Beschlüsse und dokumentiert das finanzielle Volumen.  

Es zeigt, dass viele politische Maßnahmen des letzten Jah-
res dem Ziel der Haushaltskonsolidierung und zielgerech-
ten Priorisierung öffentlicher Ausgaben und Subventio-
nen entgegenstehen. Die Liste der Subventionen und An-
reize hat die Finanzierungsnöte im Haushalt mitverursacht 
und die Hemmnisse für einen zukunftsgerechten Umbau 
von Wirtschaft und Gesellschaft sogar verstärkt, statt sie 
abzubauen.
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1 Beschlüsse über umweltschädlichen Subventionen und Anreize seit Mai 2025

Folgende Tabelle 1 fasst die von der Bundesregierung be-
reits beschlossenen Maßnahmen zusammen, die umwelt- 
und klimaschädliche Wirkungen entfalten und Auswirkun-
gen auf den Staatshaushalt haben. Erfasst wurden 

 Erhöhungen oder Einführungen direkter Finanzhilfen, 
inklusive staatlicher Zuschüsse zu Energiepreisbe-
standteilen  

 Erhöhungen oder Einführungen von Steuervergünsti-
gungen 

 Rücknahmen oder Absenkungen bestehender (bzw. 
beschlossener) Instrumente zur Einpreisung von exter-
nen Umweltkosten. 

Strompreissubventionen wurden dabei nur anteilig als um-
weltschädlich mit einbezogen, auf Basis des Anteils fossiler 

Energieträger im nationalen Strommix (39% im Jahr 2025, 
siehe (AGEB 2025). 

Die finanzielle Wirkung auf den Staatshaushalt beträgt 
für das Jahr 2026 rund 11 Mrd. Euro volle Jahreswirkung. 
Die Summe ist damit sogar höher als die jährlichen Mit-
tel des neuen Sondervermögens von 10 Mrd. Euro, die 
für Klimaschutzinvestitionen in den Klima- und Trans-
formationsfonds (KTF) fließen.  

Für das Jahr 2027 sind bereits 4 Mrd. Euro absehbar, wobei 
voraussichtlich noch weitere Maßnahmen hinzukommen 
und dann die Summe schnell wieder auf das Volumen von 
2026 heranwachsen kann (siehe unten). Unklar ist auch 
noch, inwieweit der Zuschuss zu den Netzentgelten in 
2027 fortgeführt werden wird.

Tabelle 1:  Finanzielles Volumen der zusätzlichen umweltschädlichen Subventionen und Anreize  
(2026/2027) in Mio. Euro 

Maßnahme 
Beschluss  

Volumen pro Jahr  
in Mio. Euro 

 (Zeitpunkt) 2026 2027 

Verkehr 
 

3.039 2.344 

Pendlerpauschale erhöht 12/2025 1.135 1.885 

Befristeter Tankrabatt  04/2026 1.600  

Förderung Plug-in-Hybride (fossiler Anteil) 05/2026 119 119 

Luftverkehrsteuer gesenkt 06/2026 185 340 

Energie 
 

5.598 - 

Gasspeicherumlage abgeschafft**  11/2025 3.063  

Netzentgelte 2026 bezuschusst (fossiler Anteil)* 11/2025 2.535 k.A. 

Industrie 
 

2.170 1.312 

Stromsteuersenkung entfristet (fossiler Anteil)* 11/2025 585 1.170 

Strompreiskompensation ausgeweitet** 04/2026 1.000 1.000 

Industriestrompreis eingeführt (fossiler Anteil)* 04/2026 585 312 

Landwirtschaft 
 

321 430 

Agrardieselvergütung wieder eingeführt** 09/2025 321 430 

Gesamt  11.128  4.086 

Quelle:  siehe Beschreibung zu den Maßnahmen im folgenden Abschnitt 

* finanzielles Volumen gemäß Anteil fossiler Energieträger im nationalen Strommix. 
** Die Subvention wird hier dem Jahr der Energiepreisentlastung zugeordnet, nicht dem Jahr der Belastung der öffentlichen Haushalte.

 

Die konkreten Angaben zum finanziellen Volumen der ein-
zelnen Maßnahmen entstammen offiziellen Angaben und 
der Bundesregierung, oder wurden vom FÖS geschätzt. 
Die methodische Vorgehensweise und Quellen ist im fol-
genden Abschnitt dokumentiert. 

Es ist bereits absehbar, dass in Zukunft weitere Be-
schlüsse mit klimaschädlicher Wirkung und Belastung 
für den Haushalt hinzukommen, sie haben ein Volumen 
von rund 5,7 bis 7 Mrd. Euro: 

 Im Mai 2026 hat der Koalitionsausschuss beschlossen, 
den CO2-Preis im Bereich Gebäude und Verkehr im 
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Jahr 2027 beim heutigen Niveau von 55 bis 65 Euro 
pro Tonne CO₂ (Preiskorridor) einzufrieren. Gegen-
über der ursprünglichen Planung des Finanzministeri-
ums mit Einnahmen von 21,3 Mrd. Euro (BMF 2026), 
fehlen im Klima- und Transformationsfonds dann Ein-
nahmen von rund 4 Mrd. Euro (Rapoport 2026). 

 Wirtschaftsministerin Katherina Reiche plant laut Me-
dienberichten vom 9. Juni 2026, mit Erlaubnis der Eu-
ropäischen Kommission den Industriestrompreis um 
1 Mrd. Euro auszuweiten (Inou et al. 2026). Möglich 
sei dann eine gleichzeitige Nutzung von Industries-
trompreis und Strompreiskompensation, die bisher 
ausgeschlossen ist.  

 Laut Koalitionsvertrag sollen bestimmte Ausnahmen 
vom ETS 2 gelten, wenn er im Jahr 2028 in der EU ein-
geführt wird. Geplant ist zum Einen, Kostenbelastun-
gen aufgrund der CO2-Bepreisung im ETS 2 für be-
stimmte Branchen zu kompensieren. Zum Anderen soll 
die Land- und Forstwirtschaft nicht wie von der vorigen 
Bundesregierung geplant in den Geltungsbereich des 
ETS 2 fallen. Das FÖS schätzt das finanzielle Volumen 
der beiden Ausnahmen auf rund 660 bis 1985 Mio. 

Euro, abhängig vom CO2-Preis und der Ausgestaltung 
der Begünstigung (FÖS 2025b). 

 Ohne Kosten für den Bundeshaushalt, aber eine neue 
Subvention mit potenziell klimaschädlicher Wirkung 
wird zudem aktuell im Bundestag beraten: Der Kabi-
nettsentwurf zum „Gesetz zur Sicherung der Versor-
gungssicherheit und zur Bereitstellung neuer Kapazi-
täten“ (Strom VKG) sieht vor, einen Kapazitätsmarkt 
einzuführen, um die Stromversorgung in Deutschland 
ab dem Zieljahr 2031 durch vergütete, steuerbare 
Kraftwerksleistung abzusichern. In der Diskussion ist 
dabei vor allem, inwiefern Gaskraftwerke gegenüber 
umweltfreundlicheren Alternativen wie Batteriespei-
cher systematisch bevorzugt werden (Energie Zukunft 
2026). Die Gesamtkosten dieser Förderung werden 
auf erhebliche 12,6 bis 35,5 Milliarden Euro bis zum 
Jahr 2045 geschätzt, wobei allein für das Jahr 2031 ein 
Finanzierungsbedarf von 1 bis 3 Milliarden Euro veran-
schlagt wird und in den Folgejahren jährlich 0,9 bis 2,3 
Milliarden Euro anfallen. Diese Subventionen werden 
ab 2031 nicht aus Steuermitteln gezahlt, sondern über 
eine neue Umlage direkt auf den Strompreis gewälzt 
(Deutscher Bundestag 2026a). 

 

2 Kurzdokumentation der Maßnahmen und Quellen 

Im Folgenden werden die Maßnahmen kurz erläutert und 
die Quellen für das finanzielle Volumen dokumentiert. 

2.1 Verkehr 

2.1.1 Pendlerpauschale erhöht 

Zum 01. Januar 2026 wurde die Entfernungspauschale, 
auch bekannt als Pendlerpauschale, einheitlich auf 
38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer erhöht. Sie 
löst damit das vorherige Stufenmodel ab, welches einen 
Pauschbetrag von 30 Cent für die ersten 20 Kilometer und 
38 Cent für jeden Kilometer darüber hinaus vorsah. Ob-
wohl die Regelung verkehrsmittelunabhängig für alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt, zeigen Analysen, 
dass längere Pendelstrecken sowie insbesondere die Nut-
zung CO2-intensiver Verkehrsmittel wie Pkw de facto be-
günstigt werden. Gezielte steuerliche Anreize für klima-
schonende Alternativen bleiben hingegen aus (Fraun-
hofer FIT/IER 2022; Plötz et al. 2024)). 81 % der Menschen 
mit erhöhten Werbungskosten nutzen für den Arbeitsweg 
das Auto (Destatis 2022). 

Zudem profitieren lediglich rund 25 % der Steuerzahlen-
den von der Pauschale, wobei es sich hierbei vor allem um 
Haushalte mit höherem Einkommen handelt. Der Grund 

dafür ist, dass die meisten Beschäftigten auch mit dem er-
höhten Satz unterhalb des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 
(Werbungskostenpauschale) von 1.230 Euro bleiben, der 
überschritten werden muss, damit die Entfernungspau-
schale überhaupt erst in Anspruch genommen werden 
kann (FÖS 2023b).  

Insgesamt ist durch die Anhebung der Pauschale ab dem 
ersten Kilometer mit erheblichen Ausfällen für den Staats-
haushalt zu rechnen. Für das Jahr 2027 werden die Min-
dereinnahmen auf 1,9 Milliarden Euro beziffert (volle 
Jahreswirkung), die in den Folgejahren noch weiter an-
wachsen (Deutscher Bundestag 2025a). 

2.1.2 Tankrabatt 2026 eingeführt 

Im Frühjahr 2026 beschloss die Bundesregierung einen 
befristeten Tankrabatt in Form einer Senkung der Ener-
giesteuer auf Benzin und Diesel in den Monaten Mai 
und Juni 2026. Die Maßnahme wurde als Reaktion auf die 
stark gestiegenen Kraftstoffpreise eingeführt. Ziel ist es, 
private Haushalte, Pendlerinnen und Pendler sowie Unter-
nehmen kurzfristig von den höheren Mobilitätskosten zu 
entlasten. 

Der Tankrabatt besteht aus einer temporären Senkung der 
Energiesteuer um 14,04 Cent je Liter Kraftstoff. Ein-
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schließlich Mehrwertsteuer ergibt sich daraus eine rech-
nerische Entlastung von rund 17 Cent pro Liter Benzin oder 
Diesel (Deutscher Bundestag 2026b). Die Bundesregie-
rung verband die Maßnahme mit der Erwartung, dass die 
Mineralölwirtschaft die Steuersenkung vollständig an die 
Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt. Die Rege-
lung gilt befristet vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2026. Nach 
Ablauf dieses Zeitraums gelten automatisch wieder die re-
gulären Energiesteuersätze. 

Für den Bundeshaushalt führt der Tankrabatt zu Steuer-
mindereinnahmen von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 
2026. In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich da-
rauf hingewiesen, dass die Maßnahme den Verbrauch fos-
siler Kraftstoffe vorübergehend begünstigt und dadurch 
die Anreize zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs ab-
schwächen kann (Deutscher Bundestag 2026b). Der 
Tankrabatt verbilligt die Nutzung fossiler Kraftstoffe und 
setzt damit ein gegenteiliges Signal zu den Zielen der De-
karbonisierung des Verkehrssektors. Zudem ist umstritten, 
in welchem Umfang die Steuerentlastung tatsächlich bei 
den Endverbrauchern ankommt oder teilweise von Mine-
ralölunternehmen abgeschöpft wird. 

2.1.3 E-Auto Prämie mit Förderung von Plug-in-
Hybriden beschlossen 

Mit dem im Jahr 2026 eingeführten E-Auto-Förderpro-
gramm unterstützt die Bundesregierung den Kauf oder 
das Leasing neuer Elektrofahrzeuge durch private Haus-
halte. Ziel der Maßnahme ist es, den Absatz von Elektro-
fahrzeugen zu steigern, die Elektromobilität voranzubrin-
gen und die deutsche Automobilindustrie zu stärken. Dar-
über hinaus soll die Förderung insbesondere Haushalten 
mit kleinen und mittleren Einkommen den Umstieg auf ein 
elektrifiziertes Fahrzeug erleichtern. Die Förderung gilt 
rückwirkend für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026; 
Anträge können seit Mai 2026 beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt werden. 

Kritisch zu bewerten ist insbesondere die Einbeziehung 
von Plug-in-Hybriden in die Förderung. Zwar verfügen 
diese Fahrzeuge über einen elektrischen Antrieb, gleich-
zeitig besitzen sie jedoch weiterhin einen Verbrennungs-
motor und können dauerhaft mit fossilen Kraftstoffen be-
trieben werden. Untersuchungen der vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass Plug-in-Hybride im realen Fahrbe-
trieb im Schnitt 300 % (400 bis 500 % bei Dienstwagen) 
höhere Kraftstoffverbräuche und CO₂-Emissionen auf-
weisen als in den offiziellen Testverfahren ausgewiesen 
(Fraunhofer ISI/ICCT 2022; Plötz et al. 2026). Ursache ist 
unter anderem, dass viele Fahrzeuge deutlich weniger 
elektrisch gefahren werden als es für die Prüfverfahren an-
genommen wird. 

Die staatliche Förderung von Plug-in-Hybriden steht da-
her im Widerspruch zum Ziel, die Abhängigkeit von fossi-
len Energieträgern im Verkehrssektor zu reduzieren. Mit 
der Förderung von Plug-in-Hybriden fließen öffentliche 
Mittel weiterhin in Fahrzeuge, die auf fossile Kraftstoffe 
angewiesen sind. Die Maßnahme schafft damit einen kli-
mapolitisch problematischen Anreiz und verringert die 
ökologische Treffsicherheit des Förderprogramms. 

Für das Förderprogramm stellt die Bundesregierung ins-
gesamt 3 Mrd. Euro für den Zeitraum 2026 bis 2029 aus 
dem Klima- und Transformationsfonds bereit (BMUKN 
2026). Dies entspricht rechnerisch einem Fördervolumen 
von durchschnittlich rund 750 Mio. Euro pro Jahr. 

Davon werten wir aufgrund der Förderung von PHEV 
15,9 % als klimaschädlich (119 Mio. Euro pro Jahr bzw. 
0,48 Mrd. Euro insgesamt). Basierend auf den Neuzulas-
sungszahlen für Januar bis Mai 2026 (283.949 BEV und 
131.581 PHEV laut KBA 2026), nehmen wir für das Förder-
programm einen PHEV-Anteil von 31,7 % an. Dabei ist die 
Basisförderung für BEV mit 3.000 Euro jedoch doppelt so 
hoch wie für PHEV, so dass der Anteil am Finanzvolumen 
demnach schätzungsweise 18,8 % beträgt. Hinzu kommt, 
dass der durchschnittliche Realverbrauch von PHEV mit 
5,9 l/km zu 84,3 % dem eines Verbrenners (7 l/km) ent-
spricht (Plötz et al. 2026). Somit beträgt der klimaschädli-
che Anteil 15,9 % (84,3 % von 18,8 %). 

2.1.4 Luftverkehrsteuer gesenkt 

Der Bundestag hat am 21. Mai 2026 beschlossen, die Luft-
verkehrsteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, um die Luftver-
kehrsunternehmen steuerlich zu entlasten. Mit diesem 
Schritt wird die von der Vorgängerregierung im Mai 2024 
vorgenommene Steuererhöhung vollständig zurückge-
nommen, sodass die Steuersätze wieder auf ihr ursprüngli-
ches Niveau fallen. Dieses Vorhaben aus dem Koalitions-
vertrag ist eine Reaktion auf die anhaltenden Beschwer-
den der Fluggesellschaften und Flughafenverbände, die 
angesichts der hohen deutschen Standortkosten wieder-
holt den Verlust ihrer internationalen Wettbewerbsfähig-
keit beklagt hatten (ADV 2026; BDL 2026).  

Standortkosten erklären allerdings nur einen kleinen Teil 
der schwachen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr. 
Studien deuten darauf hin, dass etwa die zunehmende 
Verlagerung von Geschäftsreisen hin zu digitalen Kommu-
nikationsformaten, die schwache gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung sowie andere Preisfaktoren einen deutlich 
größeren Einfluss haben (Deloitte 2021; DLR 2025; TU 
Chemnitz 2025). Eine Senkung der Luftverkehrsteuer än-
dert an diesen strukturellen Veränderungen nichts. 

Die Reduzierung der Steuer pro Fluggast erfolgt dabei ge-
staffelt nach den jeweiligen Ländergruppen der Zieldesti-
nation. Konkret sinkt der Steuerbetrag bei Kurzstrecken-
flügen von 15,53 auf 13,03 Euro, bei Mittelstreckenflügen 
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von 39,34 auf 33,01 Euro und bei Langstreckenflügen von 
70,83 auf 59,43 Euro. Diese Reform begünstigt das CO2-
intensivste Verkehrsmittel und führt zu zusätzlichem Luft-
verkehr und klimaschädlichen Emissionen. 

Als direkte Folge dieser Maßnahme ist im Jahr 2027 mit 
Steuermindereinnahmen in Höhe von 340 Millionen 
Euro zu rechnen. Diese Einnahmeausfälle werden voraus-
sichtlich bis zum Jahr 2030 um jährlich rund 5 Millionen 
Euro ansteigen und dann einen Wert von 355 Millionen 
Euro erreichen. Um dieses finanzielle Defizit für den Staat 
auszugleichen, sollen die Mindereinnahmen vollständig 
durch Kürzungen an anderer Stelle im Haushalt des Bun-
desverkehrsministeriums gegenfinanziert werden (Deut-
scher Bundestag 2026c). 

2.2 Energie 

2.2.1 Gasspeicherumlage abgeschafft 

Der Bundestag hat am 6. November 2025 beschlossen, die 
Gasspeicherumlage zum 1. Januar 2026 abzuschaffen. Ur-
sprünglich sollte sie noch bis zum 31. März 2027 erhoben 
werden.    

Die Gasspeicherumlage wurde 2022 im Rahmen des Ener-
giesicherungsgesetzes eingeführt, um die Kosten für die 
gesetzlich vorgeschriebene Befüllung der deutschen Erd-
gasspeicher auf Gaslieferanten umzulegen, die diese an 
ihre Kunden weitergaben. Für Haushaltskunden machte 
sie zuletzt rund 2,4 Prozent des Gaspreises aus, für Groß-
kunden rund 5 Prozent (Deutscher Bundestag 2025b). Mit 
dem Beschluss der Bundesregierung, die Umlage vollstän-
dig abzuschaffen, sollen Haushalte und Unternehmen 
dauerhaft bei den Gaspreisen entlastet werden (Deut-
scher Bundestag 2025b). 

Die Maßnahme wirkt umweltschädlich, weil sie die Nut-
zung von Erdgas finanziell verbilligt und damit wirtschaftli-
che Anreize zur Einsparung und zum Umstieg auf klima-
freundliche Alternativen wie Wärmepumpen schwächt. 
Gleichzeitig werden die Kosten der staatlichen Gasspei-
cherinfrastruktur in den allgemeinen Bundeshaushalt aus-
gelagert, statt verursachungsgerecht über den Marktpreis 
zu internalisieren. 

Die einmalige Haushaltbelastung durch den Ausgleich des 
negativen Saldos auf dem Gasspeicherumlagekonto be-
trägt rund 3,1 Milliarden Euro für das Jahr 2025 (finanziert 
aus dem KTF) (Bundesregierung 2025; Deutscher Bun-
destag 2025b). Sie werden in hier in der Bilanz dem Jahr 
2026 zugerechnet, da in diesem Zeitraum die Entlastung 
bei den Endkunden wirksam wird. Laut Gesetzentwurf 
rechnet die Bundesregierung darüber hinaus mit keinen 
weiteren Kosten, wobei „etwaige Mehrbedarfe im Bundes-
haushalt bzw. Sondervermögen gegenfinanziert werden 
[müssen]“ (Deutscher Bundestag 2025b). 

2.2.2 Zuschuss zu den Netzentgelten 206 

Der Bundestag hat am 13. November 2025 das Gesetz für 
einen Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für das 
Jahr 2026 beschlossen; es trat am 1. Januar 2026 in Kraft 
(Deutscher Bundestag 2025c). 

Die Netzentgelte sind in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen. Um die daraus resultierende Kostenbelastung 
für Haushalte und Unternehmen im Jahr 2026 zu dämpfen, 
erhalten die vier großen Übertragungsnetzbetreiber (Ten-
neT, 50Hertz, Amprion, TransnetBW) einen einmaligen 
staatlichen Zuschuss zu ihren Netzkosten aus dem KTF. 
Die Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, diesen Zu-
schuss vollständig als Senkung der Netzentgelte weiterzu-
geben(Deutscher Bundestag 2025c). Die Belastung für 
den KTF beträgt 6,5 Milliarden Euro in 2026, eine Verlän-
gerung über das Jahr 2027 ist noch unklar und im Gesetz 
bisher nicht enthalten. 

Die Maßnahme wirkt anteilig umweltschädlich, weil güns-
tigere Strompreise den Verbrauch von Strom, einschließ-
lich des aus fossilen Energieträgern erzeugten Anteils, ver-
billigen und damit Effizienzanreize abschwächen. Auf Ba-
sis des fossilen Anteils am nationalen Strommix von rund 
39 Prozent im Jahr 2025 (AGEB 2025)  entfallen rund 2,5 
Mrd. Euro des Zuschusses rechnerisch auf fossil erzeug-
ten Strom. Gleichzeitig verringert der Zuschuss die Kos-
tentransparenz, anstatt strukturell auf eine Senkung der 
Netzausbaukosten oder eine gerechtere Umlagensyste-
matik hinzuwirken.  

2.3 Industrie 

2.3.1 Stromsteuersenkung entfristet 

Bereits Ende 2023 hatte die Bundesregierung die Strom-
steuer für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes 
sowie für Land- und Forstwirtschaft befristet auf das euro-
parechtlich zulässige Mindestniveau abgesenkt. Im Jahr 
2025 wurde beschlossen, diese Regelung dauerhaft fort-
zuführen. Nach Angaben der Bundesregierungen soll 
dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Un-
ternehmen gestärkt und die Belastung durch Energiekos-
ten reduziert werden (Deutscher Bundestag 2025b)..   

Der entsprechende Gesetzentwurf wurde am 13. Novem-
ber 2025 beschlossen und trat am 1. Januar 2026 in Kraft. 
Die Regelung sieht vor, dass Unternehmen die Strom-
steuer weiterhin zum europäischen Mindeststeuersatz von 
0,05 Cent je Kilowattstunde entrichten.  Die Vergünsti-
gung gilt für Betriebe ab einem Entlastungsbetrag von 
250 Euro, d.h. mit einem jährlichen Stromverbrauch von 
mindestens 12,5 Megawattstunden. Nach Angaben der 
Bundesregierung profitieren davon rund 600.000 Unter-
nehmen (Deutscher Bundestag 2025b). 
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Für den Bundeshaushalt ist die dauerhafte Fortführung 
der Steuerermäßigung mit Steuermindereinnahmen ver-
bunden. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums  
werden diese für das Jahr 2026 auf rund 1,5 Mrd. Euro ge-
schätzt. Ab 2027 wird die volle jährliche Haushaltswirkung 
mit etwa 3 Mrd. Euro angegeben. Etwa 1,2 Mrd. Euro der 
Subventionen können aufgrund ihres Anteils am Strommix 
fossilen Energieträgern zugerechnet werden (BMF 2025). 

2.3.2 Strompreiskompensation ausgeweitet 

Im Jahr 2026 wurde die bestehende Strompreiskompen-
sation im Zusammenhang mit dem Europäischen Emissi-
onshandelssystem erweitert. Anlass dafür waren Änderun-
gen der europäischen Beihilfevorschriften, die Ende 2025 
von der Europäischen Kommission verabschiedet wurden.  
Durch die neuen Vorgaben können mehr energieintensive 
Unternehmen von finanziellen Entlastungen profitieren, 
zudem wurde die Zahl der förderfähigen Wirtschaftsberei-
che ausgeweitet (Europäische Kommission 2025).Die ent-
sprechende Regelung trat am 7. Mai 2026 in Kraft und ist 
für die Abrechnungsjahre 2026 bis 2028 vorgesehen. Mit 
der Erweiterung geht auch eine Erhöhung des Fördervo-
lumens einher, es werden zusätzliche Mittel von rund 1 
Mrd. Euro veranschlagt (BMWE 2026a). Im Bundeshaus-
halt  sind für den entsprechenden Titel im Klima- und 
Transformationsfonds Ausgaben von insgesamt 4 Mrd. 
Euro vorgesehen (Bundeshaushaltsplan 2026).  

Durch die Strompreiskompensation erhalten Unterneh-
men eine finanzielle Entlastung für indirekte Kosten des 
europäischen Emissionshandelssystems, die über den 
Strompreis entstehen können. Die Förderung richtet sich 
an Unternehmen in Sektoren und Teilsektoren, bei denen 
nach den Vorgaben der europäischen Union ein Risiko der 
Verlagerung von CO2–Emissionen angenommen wird 
(BMWK 2024). 

2.3.3 Industriestrompreis eingeführt 

Um der Abwanderung von Industrien in Länder mit niedri-
geren Stromkosten vorzubeugen und somit die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Hersteller zu stär-
ken, hat die Bundesregierung im Mai 2026 einen Indust-
riestrompreis als Kompensationszahlung beschlossen, der 
rückwirkend von 2026 bis 2028 gilt. Möglich wurde dies 
durch die neuen Beihilfeleitlinien der EU (Clean Industrial 
Deal State Aid Framework CISAF). 

Profitieren können potenziell bis zu 9.500 Unternehmen 
aus vorerst 91 Sektoren, u.a. der Chemie-, Gummi-, Kunst-
stoff-, Glas-, Keramik- und Metallbranche. Die Entlastung 
wird auf Antrag als rückwirkende Billigkeitsleistung ge-
währt und deckt 50 Prozent des Stromverbrauchs einer 
Produktionsstätte ab (BMWE 2026b). Als Gegenleistung 

verpflichten sich die Unternehmen, mindestens 50 Pro-
zent der erhaltenen Beihilfe in Dekarbonisierungsmaß-
nahmen zu investieren (BAFA 2026). 

Die Berechnung der Strompreisentlastung basiert auf dem 
Großhandelspreis (Einjahresfuture). Es gilt eine absolute 
Preisuntergrenze von 5 ct/kWh, und die maximale Entlas-
tung ist auf 50 Prozent des Referenzpreises gedeckelt. Für 
das Abrechnungsjahr 2026 ergibt sich daraus ein konkre-
ter Förderbetrag von etwa 3,75 ct/kWh für den förderfähi-
gen Stromverbrauch (BMWE 2026c).  

Die Gesamtkosten der Förderung belaufen sich über die 
drei Jahre auf 3,1 Milliarden Euro, wobei die größten Aus-
gaben im Jahr 2027 mit 1,5 Milliarden, und 800 Millionen 
in den beiden Folgejahren erwartet werden (Gleiss Lutz 
2025). Diese Summen werden über den KTF finanziert. Auf 
Basis des fossilen Anteils am nationalen Strommix von 
rund 39 Prozent können etwa 585 Mio. Euro der Kosten 
im Jahr 2027 fossilen Energieträgern zugerechnet wer-
den. Sie entstehen im Folgejahr und werden in der Ge-
samtbilanz dem Jahr der Preisentlastung 2026 zugeord-
net. 

2.4 Landwirtschaft 

Die dauerhafte Senkung der Stromsteuer (s.o.) gilt auch für 
Land- und Forstwirtschaft. Da der Anteil an der Subven-
tion nicht offiziell aufgeschlüsselt wird und vermutlich ge-
ring ist (gemessen am Stromverbrauch der Landwirtschaft 
im Vergleich zum Produzierenden Gewerbe), wird die 
Subvention dem Bereich Industrie zugerechnet. 

2.4.1 Agrardieselvergütung wieder eingeführt 

Im Jahr 2025 entschied die Bundesregierung, gemäß ihrer 
Vereinbarung im Koalitionsvertrag die zuvor beschlossene 
Abschaffung der Agrardieselvergütung zurückzunehmen. 
Mit dem entsprechenden Gesetzentwurf, der am 10. Sep-
tember 2025 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, 
soll die Steuerentlastung für Diesel, der in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wird, wieder voll-
ständig gewährt werden. Die Bundesregierung begrün-
dete diesen Schritt mit der wirtschaftlichen Situation der 
Landwirtschaft und dem Ziel, die Betriebe finanziell zu ent-
lasten. Die neue Regelung sieht vor, dass land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe ab dem 1. Januar 2026 erneut eine 
Rückvergütung der Energiesteuer für Agrardiesel erhal-
ten. Die Steuerentlastung beträgt dabei wieder 21,48 Cent 
je Liter eingesetzten Dieselkraftstoffs und entspricht damit 
dem Niveau vor dem schrittweisen Abbau (BMEL 2025).  
Es werden Steuermindereinnahmen von 321 Mio. Euro in 
2027 und 430 Mio. Euro jährlich in den Folgejahren er-
wartet, wobei die Kosten für den Staatshaushalt verzögert 
zum Entlastungsjahr (ab 2026) auftreten. Aus umweltpoli-
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tischer Sicht kann die Maßnahme kritisch bewertet wer-
den, da sie den Einsatz eines fossilen Energieträgers finan-
ziell begünstigt.Agrardiesel wieder eingeführt 

Im Jahr 2025 entschied die Bundesregierung, gemäß ihrer 
Vereinbarung im Koalitionsvertrag die zuvor beschlossene 
Abschaffung der Agrardieselvergütung zurückzunehmen. 
Mit dem entsprechenden Gesetzentwurf, der am 10. Sep-
tember 2025 vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, 
wird die Steuerentlastung für Diesel, der in land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wird, seit dem Jahr 
2026 wieder vollständig gewährt.. Die Bundesregierung 
begründete diesen Schritt mit der wirtschaftlichen Situa-

tion der Landwirtschaft und dem Ziel, die Betriebe finanzi-
ell zu entlasten. Die Regelung sieht vor, dass land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe ab dem 1. Januar 2026 erneut 
eine Rückvergütung der Energiesteuer für Agrardiesel er-
halten. Die Steuerentlastung beträgt dabei wieder 21,48 
Cent je Liter eingesetzten Dieselkraftstoffs und entspricht 
damit dem Niveau vor dem schrittweisen Abbau (BMEL 
2025).  Es werden Steuermindereinnahmen von 321 Mio. 
Euro in 2027 und 430 Mio. Euro jährlich in den Folgejah-
ren erwartet, wobei die Kosten für den Staatshaushalt ver-
zögert zum Entlastungsjahr (ab 2026) auftreten. Aus um-
weltpolitischer Sicht kann die Maßnahme kritisch bewertet 
werden, da sie den Einsatz eines fossilen Energieträgers fi-
nanziell begünstigt. 
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